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Der Minister des Innern 

Zugleich für den Minister der Justiz 

Herbert R e u I 

Der Minister für Arbeit, Gesundheit und Soziales 

Karl-Josef Lau man n 

Die Ministerin für Kultur und Wissenschaft 

Isabel P f e i f f e r - P 0 e n s gen 

GV NRW. 2019 S. 364 

Zweites Gesetz zur Änderung des 
Abschie bungshaftvollzugsgesetzes 

Nordrhein -Westfalen 
Vom 12. Juli 2019 

Der Landtag hat das folgende Gesetz beschlossen, das 
hiermit verkündet wird: 

Zweites Gesetz zur Änderung des 
Abschiebungshaftvollzugsgesetzes N ordrhein-Westfalen 

Artikel 1 

Das Abschiebungshaftvollzugsgesetz Nordrhein-Westfa
len vom 17. Dezember 2015 (GV NRW S. 901), das zuletzt 
durch Gesetz vom 18. Dezember 2018 (GV NRW. S. 770) 
geändert worden ist, wird wie folgt geändert: 

1. § 4 Absatz 3 wird wie folgt geändert: 

a) In Satz 2 wird nach der Angabe ,,4" die Angabe 
"und 5" eingefügt. 

b) Satz 4 wird aufgehoben. 

2. In § 7 Absatz 2 Satz 1 wird das Wort "Betreuungsor
ganisationen" durch die Wörter "Betreuerinnen und 
Betreuer" ersetzt. 

3. In § 8 Absatz 6 wird nach dem Wort "oder" das Wort 
"und" gestrichen. 

4. § 19 wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 1 wird wie folgt geändert: 

aa) In Satz 1 werden das Wort "ihm" durch das 
Wort "ihr" und das Wort "ihn" durch das Wort 
"sie" ersetzt. 

bb) In Satz 2 werden die Wörter "den unterge
brachten Personen" durch die Wörter "die un
tergebrachte Person" ersetzt. 

b) In Absatz 2 Nummer 2 wird das Wort "sowie" 
durch das Wort "oder" ersetzt. 

5. § 20 wird wie folgt geändert: 

a) In Absatz 1 Nummer 2 wird das Wort "eine" durch 
die Wörter "ein Vorfall" ersetzt. 

b) In Absatz 3 werden vor dem Wort "Besucher" die 
Wörter "Besucherinnen und" eingefügt. 

6. § 24 wird wie folgt gefasst: 

,,§ 24 
Fesselung, Fixierung 

(1) Die Leitung einer Einrichtung kann die Fesselung 
oder die Fixierung in einem besonders gesicherten 
Raum oder eine Fesselung während eines Transports 
in eigener Zuständigkeit unter den Voraussetzungen 
des § 23 Absatz 1 Satz 1 und der nachstehenden Ab
sätze 2 bis 12 anordnen. 

(2) Bei einer Ausführung, Vorführung oder beim 
Transport ist die Fesselung auch dann zulässig, wenn 
Anhaltspunkte vorliegen, dass die Beaufsichtigung 
nicht ausreicht, um ein Entweichen zu verhindern. 

(3) Fesseln dürfen in der Regel nur an Händen oder 
Füßen angelegt werden. Bei Art und Umfang der Fes
selung sind die Untergebrachten zu schonen. Die Fes
selung ist unverzüglich zu lockern oder zu entfernen, 
sobald die Gefahr nicht mehr fortbesteht oder durch 
mildere Mittel abgewendet werden kann. 

(4) Fixierungen dürfen nur angeordnet werden, wenn 
dies zur Abwehr einer gegenwärtigen erheblichen 
Selbstgefährdung oder einer von den Untergebrach
ten ausgehenden erheblichen Gefährdung von Leib 
und Leben anderer unerlässlich ist und nach dem Ver
halten der Untergebrachten oder auf Grund ihres see
lischen Zustands andere, weniger einschneidende 
Maßnahmen zur Abwendung der Gefahr nicht ausrei
chen. Bei Art und Umfang der Fixierung sind die Un
tergebrachten zu schonen. Die Fixierung ist unverzüg
lich zu lockern oder zu entfernen, sobald die Gefahr 
nicht mehr fortbesteht oder durch mildere Mittel ab
gewendet werden kann. 

(5) Fixierungen, durch die die Bewegungsfreiheit der 
Untergebrachten nicht nur kurzfristig aufgehoben 
wird, bedürfen der vorherigen ärztlichen Stellung
nahme und richterlichen Anordnung. Bei Gefahr im 
Verzug darf die Leitung der Einrichtung die Anord
nung vorläufig treffen. § 26 bleibt unberührt. Die rich
terliche Entscheidung und die ärztliche Stellung
nahme sind unverzüglich nachzuholen. Einer Antrag
steIlung bei Gericht bedarf es nur dann nicht, wenn 
bereits zu Beginn der Maßnahme absehbar ist, dass 
die Entscheidung erst nach Wegfall des Grundes der 
Maßnahme ergehen wird oder die Maßnahme vor Her
beiführung der Entscheidung tatsächlich beendet und 
auch keine Wiederholung zu erwarten ist. Das Gericht 
ist unverzüglich zu unterrichten, wenn die Fixierung 
nach AntragsteIlung bei Gericht, aber vor einer ge
richtlichen Entscheidung nicht mehr erforderlich ist. 

(6) Während der Fixierung sind die Untergebrachten 
in besonderem Maße zu betreuen. Sie sind ständig 
und in unmittelbarem Sichtkontakt zu beobachten. 

(7) Fixierungen werden medizinisch überwacht. Die 
Durchführung der Fixierung sowie der Untersu
chungs- und Behandlungsverlauf sind unabhängig 
von den Dokumentationspflichten nach Absatz 9 
durch den medizinischen Dienst zu dokumentieren. 

(8) Nach Beendigung einer Fixierung, die nicht rich
terlich angeordnet worden ist, sind die Untergebrach
ten über die Möglichkeit zu belehren, die Rechtmäßig
keit der durchgeführten Maßnahme gerichtlich über
prüfen zu lassen. 

(9) Die Anordnung, die hierfür maßgeblichen Gründe, 
Entscheidungen zur Fortdauer und die Durchführung 
der Maßnahmen einschließlich der Beteiligung des 
ärztlichen Dienstes, die Dauer der Maßnahme, die Art 
der Überwachung und eine Belehrung nach Absatz 8 
sind zu dokumentieren. 

(10) Über die Fesselung oder Fixierung ist auf Wunsch 
der Betroffenen deren Rechtsbeistand unverzüglich zu 
unterrichten. 

(11) Fesselungen und Fixierungen sind der Aufsichts
behörde unverzüglich mitzuteilen, wenn sie länger als 
24 Stunden aufrechterhalten werden. 

(12) Für die Anordnung einer Fixierung nach Absatz 5 
ist das Amtsgericht zuständig, in dessen Bezirk die 
Einrichtung ihren Sitz hat. Das gerichtliche Verfahren 
richtet sich nach dem Gesetz über das Verfahren in 
Familiensachen und in den Angelegenheiten der frei
willigen Gerichtsbarkeit vom 17. Dezember 2008 
(BGBl. I S. 2586, 2587) in der jeweils geltenden Fas
sung. Die für Unterbringungssachen nach § 312 Num
mer 4 des Gesetzes über das Verfahren in Familiensa
chen und in den Angelegenheiten der freiwilligen Ge
richtsbarkeit anzuwendenden Bestimmungen gelten 
entsprechend. " 

7. In § 25 Satz 1 wird das Wort "anordnen" nach dem 
Wort "anordnen" gestrichen. 

8. In § 49 Satz 2 wird nach dem Wort "wurde," das Wort 
"nicht" eingefügt. 
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9. In § 54 Absatz 2 Satz 2 wird die Angabe ,,54" durch 
die Angabe ,,53" ersetzt. 

Artikel 2 

Dieses Gesetz tritt am Tag nach derVerkündung in Kraft. 

Düsseldorf, den 12. Juli 2019 

(L.S) 

Die Landesregierung Nordrhein-Westfalen 

Der Ministerpräsident 

Armin Laschet 

Der Minister für Kinder, Familie, Flüchtlinge 
und Integration 

7101 

Dr. Joachim S tarn p 

Der Minister der Finanzen 

Lutz L i e n e n k ä m per 

Der Minister des Innern 

Zugleich für den Minister der Justiz 

Herbert R e u 1 

- GV NRW. 2019 S. 365 

Neunte Verordnung 
zur Änderung der Gewerberechtsverordnung 

Vom 9. Juli 2019 

Auf Grund des § 155 Absatz 2 der Gewerbeordnung in 
der Fassung der Bekanntmachung vom 22. Februar 1999 
(BGBl. I S. 202) in Verbindung mit § 5 Absatz 3 des Lan
desorganisationsgesetzes vom 10. Juli 1962 (GV NRW. 
S. 421), der zuletzt durch Artikel 10 des Gesetzes vom 9. 
Mai 2000 (GV NRW. S. 462) geändert worden ist, verord
net die Landesregierung nach Anhörung des fachlich zu
ständigen Ausschusses des Landtags: 

Artikel 1 

Die Gewerberechtsverordnung vom 17. November 2009 
(GV NRW S. 626), die zuletzt durch Verordnung vom 
9. Oktober 2018 (GV NRW. S. 579) geändert worden ist, 
wird wie folgt geändert: 

1. In § 2 Absatz 4 wird die Angabe "h und i" durch die 
Angabe "h bis j" ersetzt. 

2. In Abschnitt III der Anlage wird in den Nummern 1.21 
bis 1.24 jeweils die Angabe ,,1.19" durch die Angabe 
,,1. 2 0" ersetzt. 

Artikel 2 

Diese Verordnung tritt am Tag nach der Verkündung in 
Kraft. 

Düsseldorf, den 9. Juli 2019 

(L.S) 

Die Landesregierung N ordrhein-Westfalen 

Der Ministerpräsident 

Armin Las c h e t 

Der Minister für Wirtschaft, Innovation, 
Digitalisierung und Energie 

Prof. Dr. Andreas P i n k war t 

- GV NRW. 2019 S. 366 

7122 

Gesetz 
zur Änderung des Gesetzes über die Versorgung 
der Wirtschaftsprüfer und der vereidigten Buch

prüfer und zur Änderung weiterer Gesetze 

Vom 12. Juli 2019 

Der Landtag hat das folgende Gesetz beschlossen, das 
hiermit verkündet wird: 

Gesetz 
zur Änderung des Gesetzes über die Versorgung 

der Wirtschaftspr~fer und der vereidigten Buchprüfer 
und zur Anderung weiterer Gesetze 

Artikel 1 
Änderung des Gesetzes über die Versorgung der 

Wirtschaftsprüfer und der vereidigten Buchprüfer 

Das Gesetz über die Versorgung der Wirtschaftsprüfer 
und der vereidigten Buchprüfer vom 6. Juli 1993 (GV 
NRW. S. 418), das zuletzt durch Artikel 2 des Gesetzes 
vom 20. Dezember 2007 (GV NRW. 2008 S. 41) geändert 
worden ist, wird wie folgt geändert: 

1. Die Überschrift wird wie folgt gefasst: 

2. 

"Gesetz über die Versorgung der Wirtschafts
prüferinnen, Wirtschaftsprüfer und vereidigten 

Buchprüferinnen und Buchprüfer (WPVG NRW)". 

§ 2 wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 1 Satz 1 wird wie folgt gefasst: 

"Mitglieder des Versorgungswerks sind 

1. Wirtschaftsprüferinnen und Wirtschaftsprüfer 
sowie vereidigte Buchprüferinnen und Buch
prüfer, die eine berufliche Niederlassung oder 
Zweigniederlassung im Land Nordrhein-West
falen haben und 

2. Mitglieder des Vorstands, nach dem Partner
schaftsgesellschaftsgesetz verbundene Perso
nen, Geschäftsführerinnen, Geschäftsführer 
und persönlich haftende Gesellschafterinnen 
und Gesellschafter von Wirtschaftsprüfungsge
sellschaften oder Buchprüfungsgesellschaften 
mit Hauptniederlassung oder Zweigniederlas
sung im Land Nordrhein-Westfalen, die nicht 
Wirtschaftsprüferinnen oder Wirtschaftsprüfer 
oder vereidigte Buchprüferinnen oder Buch
prüfer sind." 

b) In Absatz 5 werden die Wörter "Gemäß § 2 Abs. 3 
Satz 2 StBVG NW" durch die Wörter "Nach den 
Vorschriften des Gesetzes über die Versorgung der 
Steuerberaterinnen und Steuerberater vom 10. 
November 1998 (GV NRW. S. 661) in der jeweils 
geltenden Fassung" ersetzt. 

3. § 3 wird wie folgt geändert: 

a) Der Wortlaut wird Absatz 1 und wie folgt geän
dert: 

aa) In Nummer 2 wird das Semikolon am Ende 
durch das Wort "und" ersetzt. 

bb) In Nummer 3 werden die Wörter "der Präsi
dent;" durch die Wörter "die Geschäftsfüh
rung." ersetzt. 

cc) Nummer 4 wird aufgehoben. 

b) Folgende Absätze 2 und 3 werden angefügt: 

,,(2) Nach Ablauf der Amtszeit führen die Organ
mitglieder ihre Geschäfte grundsätzlich bis zum 
Amtsantritt ihrer Nachfolge fort. Das Nähere re
gelt die Satzung. 

(3) Die Mitglieder der Vertreterversammlung und 
des Vorstands üben ihr Amt ehrenamtlich aus. In 
der Satzung können Regelungen über Kostener
stattungen und Aufwandsentschädigungen vorge
sehen werden." 
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